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Unterstützungsgesuch 

 Dieses Formular bitte  l ü c k e n l o s  ausfüllen! 

 
Grund der Anmeldung: 

 ungenügendes Einkommen  Arbeitslosigkeit   Ende der ALV Rahmenfrist 

 laufende ALV/IV/KTG Verfahren  Scheidung/Trennung  

 SH-Unterstützung bereits durch vorheriger Wohnort 

 anderer Grund …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

PERSONALIEN 
 GesuchstellerIn  EhepartnerIn (EP) / eingetragene/r PartnerIn (EgP) 

Name    

Vorname    

Geburtsdatum    

Adresse    

PLZ/Ort    

Telefonnummer    

Handynummer    

E-Mail    

Heimatort/ 
Staatsangehörigkeit 

   

Bei Ausländern  
Aufenthaltsstatus 

 B    C    F    L    Anderer: ………   B    C    F    L    Anderer: ……… 

 Sprache: …………………………….…………….  Sprache: …………………………..……………… 

Zivilstand 
 ledig         verheiratet  eingetr. Partnersch. 

 

 getrennt  geschieden  verwitwet 
 

 ledig         verheiratet  eingetr. Partnersch. 
 

 getrennt  geschieden  verwitwet 

 seit: ………………………….………………………. seit: ………………………….…………….………… 

Im gleichen Haushalt lebende Kinder und andere Personen  

Name  Vorname  Geburtsdatum  

in Beziehung zum /zur Gesuchsteller/In als:  
Kind, Elternteil, Grosselternteil, Verwandte,  
PartnerIn, WG-PartnerIn, anderes 

       

       

       

       

Kindsvater/-mutter von Kind/er bis 25 Jahre, nicht im gleichen Haushalt lebend  

Name  Vorname  Geburtsdatum  Adresse, PLZ/Ort 

       

Kind/er bis 25 Jahre, nicht im gleichen Haushalt lebend  

Name  Vorname  Geburtsdatum  Adresse, PLZ/Ort 
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VERSICHERUNGEN  (auch die, der im gleichen Haushalt lebenden Angehörigen) 
 

 GesuchstellerIn EP / EgP  
Kind 
 

………………………… 

Kind 
 

…………………………… 

Kind 
 

…………………………… 

Krankenkasse Name 
KVG:  KVG: KVG: KVG: KVG: 

VVG:  VVG: VVG: VVG: KVG 

Krankenkasse KVG  Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

Krankenkasse VVG  Fr.  Fr. Fr. Fr. Fr. 

Unfallversicherung Ja    Nein  Ja    Nein  Ja    Nein  Ja    Nein  Ja    Nein  

      

Haftpflichtversicherung 
(zwingend für SH-Bezüger in 
Binningen) 

Ja    Nein      

Hausratversicherung 
(fakultativ) 

Ja    Nein      

 

ARBEITSSITUATION   (auch die, der im gleichen Haushalt lebenden Angehörigen) 
 

 GesuchstellerIn EP / EgP 
Kind 
…………………….. 

Kind 
…………………….. 

Kind 
…………………….. 

Geben Sie uns bitte an, ob Sie oder 
jemand in der Familie angestellt ist.  
 
 
Schreiben Sie uns die Stellenprozente 
auf. 
 
 
 
 

Angestellt: 
 

 Ja      Nein 
 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

 

Angestellt: 
 

 Ja      Nein 
 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

 

Angestellt: 
 

 Ja      Nein 
 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

 

Angestellt: 
 

 Ja      Nein 
 

…………..% 

..………..% 

………....% 

…..……..% 

 

Angestellt: 
 

 Ja      Nein 
 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

…………..% 

 

Geschiedener EhepartnerIn / gerichtlich aufgelöste eingetragene Partnerschaft von GesuchstellerIn 

Name  Vorname  Adresse  Geburtsdatum  Heimatort/Staatsangehörigkeit 

         

         

WOHNSITUATION 

 Eigener Haushalt  Andere Unterkunft   

 Miete  Pension / Hotel  Eltern / Grosseltern / Kinder   

 Untermiete  Heim / Begleitetes Wohnen  Verwandte / Bekannte 

 Wohneigentum  Ohne feste Unterkunft  Gratis Unterkunft 

Strasse / Nr.  Stock  Mietbeginn  

Wohnungsgrösse / Anzahl Zimmer 
  1           1 ½       2           2 ½      3          3 ½      4  

 

  4 ½       5           5 ½       6          6 ½      7          7 ½  u. mehr 

Nettozins pro Monat Fr.  Nebenkosten pro Monat        Fr.  

Hauseigentümer / Verwaltung  

ArbeitnehmerIn  ArbeitgeberIn 
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AKTUELLE EINNAHMEN 
 

 

GesuchstellerIn EP / EgP 
im gleichen Haushalt 

lebende Kinder 

Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Lohnzahlungen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit       

Lohnzahlungen aus selbständiger Erwerbstätigkeit       

Taggelder (Arbeitslosenkasse, Krankenkasse, IV etc.)       

In- und ausländische Renten (AHV, IV, EL, SUVA etc.)       

Lehrlingslohn       

Stipendien       

Unterhaltsbeiträge / Alimenteninkasso Kanton       

Kinder-/Ausbildungszulagen       

Kantonale Beiträge (Prämienverbilligung, Mietzinsbeiträge)       

Mietzinseinnahmen (z.B.: Untermiete)       

Vermögensertrag        

Andere  Einnahmen (welche?)       

 

GESTELLTE ANTRÄGE AUF DRITTLEISTUNGEN 
 

 

GesuchstellerIn EP / EgP  
Im gleichen Haushalt 

lebende Kinder 

Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Arbeitslosentaggeld       

IV-Rente       

Ergänzungsleistungen       

Pensionskassen-Rente       

Unfallversicherungsrente       

Krankentaggeld/Unfalltaggeld       

Stipendien/Ausbildungsbeiträge       

Stiftungen/Fonds       

AHV-Rente       

Auszahlung Vorsorgegelder (berufliche, freiwillige)       

Prämienverbilligung       

Mietzinsbeiträge        

Familienzulagen für Nichterwerbstätige       

andere:       
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VERMÖGENSSITUATION   (GesuchsstellerIn, EhepartnerIn, eingetragene PartnerIn, Kinder) 
 

Bargeld  Ja  
 
Fr.……………….. 

 Nein 

PC/Bank 
 

  Konto-Nr.  ………………………………………………………………..…. 
 
Fr………………… 

Name des Kontoinhabers: 
……………………………………………………………………………. 

PC/Bank 
 

  Konto-Nr.  …………………………………………………………………… 
 
Fr.……………….. 

Name des Kontoinhabers: 
…………………………………………………………………………….. 

Weitere: 
 

  ………………………………………………………………………………. 
 
Fr.……………….. 

Name des Kontoinhabers: 
…………………………………………………………………………….. 

Weitere: 
 

  ………………………………………………………………………………. 
 
Fr.……………….. 

Name des Kontoinhabers: 
……………………………………………………………………………… 

Weitere: 
 

  ………………………………………………………………………………. 
 
Fr.………………..  

Name des Kontoinhabers: 
……………………………………………………………………………… 

 

 

GesuchstellerIn EP / EgP 
Im gleichen Haushalt 

lebende Kinder 

Ja Nein Ja Nein Ja Nein 

Ansprüche (offene Lohnforderungen, Erbschaften, 
güterrechtliche Ansprüche, etc.) 

      

Wertschriften       

Anteile an unverteilter Erbschaft       

Gesellschaftsanteile (AG, GmbH, etc.)       

Lebens- und Risikoversicherung       

Gebundene Vorsorge (Freizügigkeitskonto, Sparen 3, 
etc.) 

      

Besitzen Sie/Ehegatte/Kinder ein Haus / Stockwerk-
eigentum  / Grundstücke im In- und / oder Ausland? 

      

Besitzen Sie/Ehegatte/Kinder ein Motorfahrzeug? 
(wenn ja, bitte unten aufführen) 

      

Sind Sie /Ehegatte/Kinder Lenker eines Motorfahr-
zeugs? (wenn ja, bitte unten aufführen) 

      

 

 

 

SCHULDEN 
 

 GesuchstellerIn EP / EgP 

Mietzinsausstände Ja   Nein  Ja   Nein  

Krankenkassenausstände Ja   Nein  Ja   Nein  

Lohnpfändungen Ja   Nein  Ja   Nein  

Kredit-und Leasingverträge: monatlich Fr. …………….. Ja   Nein  Ja   Nein  

Hypothekarschulden Ja   Nein  Ja   Nein  

Unterhalts-und Alimentenverpflichtungen:  monatlich Fr. …………….. Ja   Nein  Ja   Nein  

Haben Sie regelmässige grössere Ausgaben (Unterhalt Auto etc.)? Ja   Nein  Ja   Nein  

Haben Sie Eintragungen im Betreibungsregister? Ja   Nein  Ja   Nein  

 

Bank- oder Postcheck für Überweisung der Unterstützung (IBAN): ………………………………………………………….……………………………………… 

Fahrzeugart  Fahrzeugmarke   Jahrgang  Kilometerstand  Wert 
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DIVERSES 

 
 

Institution Name  Adresse  Telefonnummer 

 Kirche      

 Andere Sozialhilfebehörde      

 Weitere Institution      

      

Anhang: Merkblatt 
Beilagen: BFS-Fragebogen, Checkliste 
 

Bescheinigung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich*, alle Fragen verstanden und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Ich bestätige ausserdem, dass ich über folgenden Sach-

verhalt informiert bin: 

Sozialhilfe erfolgt nur, wenn sämtliche anderen Hilfsquellen ausgeschöpft sind oder versagen. Insbesondere ist die hilfesuchende Person verpflichtet, alles Zumutbare 

zu unternehmen, um eine Notlage abzuwenden, zu lindern oder zu beheben und die Dauer der Unterstützung so kurz als möglich zu halten. Während der Sozialhilfe-

unterstützung müssen sämtliche Veränderungen der finanziellen und persönlichen (soweit relevant) Verhältnisse sofort gemeldet werden. Ich erkläre mein Einver-

ständnis zu Anfragen, die meine Einwilligung benötigen (bei Behörden, Versicherungen, Banken etc.) und dazu dienen, den Unterstützungsbedarf zu berechnen. Ich* 

bestätige, ein Merkblatt für Unterstützte (Seite 6) erhalten und von dessen Inhalt Kenntnis genommen zu haben. 

 

Bei Verschweigen der tatsächlichen Verhältnisse wird die Inanspruchnahme von Sozialhilfe als Betrug strafrechtlich verfolgt. Unrechtmässig bezogene Sozialhilfe 

muss zurückbezahlt werden. 

§ 40a SHG Strafbestimmungen: Wer für sich oder andere durch unwahre oder unvollständige Angaben, durch Verschweigen von veränderten Verhältnissen oder in 

anderer Weise Leistungen nach diesem Gesetz unrechtmässig erwirkt, wird mit Busse bis Fr. 10‘000.– bestraft. Gehilfenschaft und Versuch sind strafbar. 

Bei mangelnder Kooperation und ungenügenden Integrationsbemühungen wird die Sozialhilfe herabgesetzt oder eingestellt. 

 

Auftragserteilung für Steuerangelegenheiten 

Hiermit erteile ich der Sozialhilfebehörde Binningen, vertreten durch die Sozialen Dienste der Gemeinde Binningen, die Vollmacht, Auskünfte über meine Steuerver-

anlagung und meine Steuerzahlung einzuholen. 

 
Hiermit bestätige ich einverstanden zu sein per E-Mail zu korrespondieren und es ist mir bewusst, dass die Vertraulichkeit der Informationen auf diesem Weg weni-
ger gewährleistet ist als per Post oder Fax.  

 

Binningen, ………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………. 

  (Unterschrift GesuchstellerIn) 

  …………………………………………………………………………………………………… 

  (Unterschrift EhepartnerIn / eingetragene/r PartnerIn) 

 
*bei Ehegatten oder eingetragenen Partnerschaften bezieht sich die Ich-Form auf beide. 

Haben Sie einen Vormund oder Beistand? Ja  

 
Nein  

 

Name  Vorname  Adresse, PLZ., Ort 

     

 
 
Behandelnde Ärzte 

Name  Vorname  Adresse  Telefonnummer 

       

       

       

Welche anderen Institutionen / Personen haben Sie bisher beansprucht? 
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1. Allgemeines, Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 

Sie haben sich aufgrund Ihrer finanziellen Notsituation an uns gewandt. Gemäss den gesetzlichen Grundlagen haben Sie Anspruch auf Beratung und Hilfe. Ihre wich-

tigsten Rechte und Pflichten, die sich insbesondere aus dem Sozialhilfegesetz (SHG) und der Sozialhilfeverordnung (SHV) ergeben, können Sie den untenstehenden 

Bestimmungen entnehmen. 

 

Pflichten: Die Behörde ist u.a. verpflichtet, Ihre finanziellen Verhältnisse abzuklären. Sie entscheidet über Art und Mass der Hilfe. Sie sind verpflichtet, Ihre Einkom-

mens- und Vermögensverhältnisse genau, wahrheitsgetreu und lückenlos darzulegen. Kann die Bedürftigkeit aufgrund der beigebrachten Unterlagen nicht eruiert 

werden, wird die Unterstützungsleistung aufgrund unklarer Bedürftigkeit verweigert (§ 4b SHG). Unwahre oder unvollständige Angaben für sich oder für andere wird 

mit Bussen bis Fr. 10‘000.– bestraft (§ 40a SHG). 

 

Sie sind zudem verpflichtet, die ausgerichtete Unterstützung ihrem Zweck entsprechend zu verwenden und die Anordnungen der Sozialhilfebehörde zu befolgen. 

Diese Auflagen können jederzeit durch die Sozialhilfebehörde Binningen überprüft werden. 

2. Gefestigtes Konkubinat, Nicht-gefestigtes Konkubinat und Wohngemeinschaft 

Leben Sie in einer Wohngemeinschaft oder in einem Nicht-gefestigten Konkubinat mit Personen, welche nicht unterstützt werden und leisten Sie für diese Personen 

Haushalt- und Betreuungsarbeit, so wird für diese Arbeit ein angemessenes Entgelt angerechnet. Bei einem gefestigten Konkubinat (mehr als 2 Jahre zusammenle-

bend, gemeinsame Kinder oder eine in der Schweiz nicht anerkannte Ehe) werden die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des nicht-unterstützten Partners in 

der Berechnung entsprechend berücksichtigt. Deshalb benötigen die Sozialen Dienste genaue Angaben über deren finanzielle Verhältnisse. Nicht-unterstützte Perso-

nen haben alle Kosten, die sie verursachen, selbst zu tragen. Dies betrifft insbesondere die Aufwendungen für Lebensunterhalt, Miete, Mietnebenkosten, Tele-

fon/Radio/TV, Haftpflicht- und Sachversicherungen etc.  

3. Hausrat- und Haftpflichtversicherung 

Die Sozialhilfebehörde übernimmt generell keine Kosten für allfällige Schäden oder Instandstellungen, die in Ihrer Wohnung entstehen. Darum ist der Abschluss einer 

Haftpflichtversicherung - primär für Unterstützte der Gemeinde Binningen, für welche die Sozialhilfebehörde eine Garantieverpflichtung übernimmt - obligatorisch. 

Die Prämie für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung wird separat vergütet. Die Versicherungspolice sowie der Nachweis, dass die Prämie bezahlt wurde, sind den 

Sozialen Diensten vorzulegen. 

4. Umfang der Unterstützung 

Die Unterstützungsleistungen erfolgen zweckgebunden und sind auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Dazu gehören Aufwendungen für den Grundbedarf, eine ange-

messene Wohnung, obligatorische Versicherungen, medizinische Behandlung und Pflege, Tagesbetreuung, familienstützende Massnahmen sowie weitere notwendi-

ge Aufwendungen. Ihr Anspruch und eventuell damit verbundene Auflagen werden Ihnen mit einer Verfügung schriftlich mitgeteilt. 

- Schulden: Für Bussen oder Steuern, etc. werden keine Unterstützungsleistungen ausgerichtet. Schulden können in Ausnahmefällen – je nach Situation - übernom-

men werden. 

- Motorfahrzeuge: Ebenfalls keine Unterstützungen werden für den Besitz, Unterhalt und Betrieb eines Motorfahrzeuges gewährt (§ 6a Abs. 1 SHG). D.h. grundsätz-

lich müssen die Nummernschilder spätestens 10 Tage nach Erhalt der Unterstützungsverfügung bei der Polizei oder Motorfahrzeugkontrolle abgegeben werden. 

Die Abgabequittung ist den Sozialen Diensten vorzulegen. Ein Motorfahrzeug, das durch Dritte dauerhaft zur Verfügung gestellt wird, gilt als sonstige Leistungen 

Dritter. Ausnahmen werden aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen im Einzelfall geprüft. Diese müssen durch die Sozialhilfebehörde genehmigt werden. 

Bei Zuwiderhandlungen wird die Unterstützung gekürzt. Liegt der Wert des Fahrzeuges über der Vermögensfreigrenze, wird keine Unterstützung gewährt. 

-  Zahnarztkosten: Schmerzstillende Zahnbehandlungen (§ 13 Buchst. c SHV) sowie einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Zahnsanierungen im Rahmen des 

Sozialversicherungstarifes (§ 13 Buchst. d SHV) gelten als Aufwendungen für medizinische Behandlung und Pflege und sind somit von der Sozialhilfe zu überneh-

men. Es ist diesbezüglich vor der Behandlung ein entsprechender Kostenvoranschlag einzureichen. Die Sozialhilfebehörde reicht den Kostenvoranschlag beim kan-

tonszahnärztlichen Dienst zur Plausibilitätsprüfung ein. 
- Ortsabwesenheit: Der Grundbedarf ist darauf ausgerichtet, die Existenz auf dem Gemeindegebiet in der Schweiz zu sichern. Sie sind deshalb verpflichtet, jegliche 

Ortsabwesenheiten den Sozialen Diensten oder der Sozialhilfebehörde zu melden. Wenn Sie ferienhalber ortsabwesend sind und die Sozialhilfebehörde dem Ur-

laub zugestimmt hat, kann die Behörde für diese Zeit einen Grundbedarf (üblicher Grundbedarf abzüglich 45 % pro rata temporis) ausrichten. Bei nicht gemeldeten 

und/oder nicht bewilligten Ortsabwesenheiten haben Sie keinen Anspruch auf einen Grundbedarf für die Dauer der Ortsabwesenheit. Grundsätzlich werden durch 

die Sozialhilfe keine Kosten für Ferien oder Verwandtschaftsbesuche übernommen. 

5. Veränderte Verhältnisse 

Wenn sich Ihre Verhältnisse ändern, muss die Unterstützung neu berechnet werden. Deshalb sind Sie verpflichtet, dies den Sozialen Diensten unverzüglich und in 

jedem Falle sofort mitzuteilen. Solche Veränderungen sind z.B.: 

- Höhere oder zusätzliche Einkünfte (Lohn, 13. Monatslohn, Familien-, Kinder-, Teuerungs- und Weihnachtszulagen, Provisionen, Gratifikationen, Renten, Kranken-

taggelder, Arbeitslosentaggelder, Insolvenzentschädigungen, Stipendien, Eigenverdienst von Kindern oder anderen im Haushalt lebenden Personen, Unterhaltsbei-

träge, Untermiete), 

- Veränderung von Mietzinsen, Krankenkassenprämien, etc., 

- Veränderung der Personenzahl im Haushalt (Spital- oder Heimaufenthalt, Zu- oder Wegzug eines Partners bzw. anderer Personen, Heirat, Trennung, Geburt eines 

Kindes, Todesfall, etc.). 

 

MERKBLATT FÜR UNTERSTÜTZTE 
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6. Einkünfte und Vermögen 

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip gemäss § 5 SHG ist neben den Einkünften auch das Vermögen zur Bemessung der Unterstützung einzubeziehen (§ 7 SHG). 

Die Verwertung von Bank- und Postcheckguthaben, Aktien, Obligationen, Forderungen, Privatfahrzeugen, Wertgegenständen, Liegenschaften und anderen Vermö-

genswerten ist Voraussetzung für die Gewährung von materieller Hilfe. Zu beachten gelten die freien Vermögensfreibeträge gemäss § 16 Absatz 2 SHV. 

7. Rückerstattungspflicht 

Unterstützungsleistungen werden aus Steuergeldern finanziert und sind grundsätzlich rückerstattungspflichtig. 

- Rückerstattung aufgrund Leistungen Dritter: Sie sind verpflichtet, bezogene Unterstützungen in dem Umfang zurückzuerstatten, als ihr nachträglich gesetzliche 

oder vertragliche Leistungen Dritter für den Unterstützungszeitraum zufliessen (§ 12 SHG). D.h. erfolgt eine Unterstützung, weil Guthaben aus Versicherungsleis-

tungen (z. B. AHV, IV, SUVA, ALV, private Versicherungen etc.), Alimenten oder Stipendien nicht bzw. nicht rechtzeitig eingehen, so ist der Anspruch an die Sozial-

hilfebehörde abzutreten. Die Unterstützungsleistungen werden mit den abgetretenen Forderungen verrechnet. Dies gilt auch für rückwirkende Zahlungen an Sie. 

- Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse: Sie sind verpflichtet, bezogene Unterstützungen in dem Umfang zurückzuerstatten, sofern sich Ihre wirt-

schaftlichen Verhältnisse soweit gebessert haben, dass die Rückerstattung ganz oder teilweise zumutbar ist (§ 13 SHG). 

- Zu Unrecht bezogene Leistungen: Unrechtmässig bezogene Leistungen sind samt 5% Zins zurückzuzahlen. In Fällen grosser Härte kann die Rückzahlungsforderung 

auf Gesuch hin ganz oder teilweise erlassen werden (§ 13a Abs. 1 SHG). 

8. Folgen der Pflichtverletzung 

Verletzen Sie als unterstützte Person schuldhaft Ihre Pflichten, verhalten Sie sich unkooperativ oder sind Ihre Integrationsbemühungen ungenügend, wird die Unter-

stützung herabgesetzt oder unter Umständen eingestellt und die Bedürftigkeit neu geprüft (§ 4 SHG, § 7 SHG, § 11 Absatz 3 SHG). 

 

Führen unwahre oder unvollständige Angaben für sich oder für andere zur Auszahlung von nicht geschuldeten Sozialhilfeleistungen, kann ein Strafverfahren eröffnet 

werden. Je nach Delikt können Bussen bis Fr. 10‘000.– (§ 40a SHG) oder Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr (Art. 148a StGB) verhängt werden. Bei ausländi-

schen Staatsangehörigen kann zudem eine Landesverweisung zwischen 3 – 15 Jahren (Art. 66abis StGB) ausgesprochen werden.  
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Fragebogen (Bundesamt für Statistik) 
 

Dieser Fragebogen ist vom Gesuchsteller, dem Ehepartner sowie von den Kindern über 14 Jahren, welche im gleichen 
Haushalt leben, einzeln auszufüllen. 
 
 

 
 
 

 
 
1. Seit wann leben Sie in der Schweiz bzw. wann sind Sie zuletzt in die Schweiz eingereist und aus welchem Land? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Kreuzen Sie bitte Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung an: 
 

 
 Weniger als 7 Jahre 

 Schule 
 

 
 Obligatorische Schule 

 

 
 Anlehre 

 

 
 Berufslehre/-schule 

 

 
 Maturitätsschule  

 DMS, HMS, FMS 
 

 
 Höhere Fach- u.  

 Berufsausbildung 
 

 
 Universität  Fachhoch-

schule 
 

 
 Nicht feststellbar 

 Unbekannt 
 

 
 
3. Haben Sie eine Ausbildung abgebrochen und diese auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht beendet? Wenn ja, welche? (Bei 

mehreren abgebrochenen Ausbildungen muss die letzte angegeben werden) 
 

Abgebrochene Ausbildung:  

 
 
4. Welchen Beruf haben Sie erlernt (mit Diplom / Fähigkeitsausweis) und welchen Beruf übten Sie zuletzt oder üben Sie aktuell 

aus? 
 

Erlernter Beruf:  

Zuletzt oder aktuell ausgeübter Beruf:  

Branche:  

 

Name  Vorname  Geburtsdatum 

     

Zuzug in die Schweiz am:    zugezogen von:   

Zuzug in den Kanton Baselland am:    zugezogen von:   

Zuzug an jetzigen Wohnort am:    zugezogen von:   

 seit Geburt in der Schweiz 
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5. Bitte kreuzen Sie Ihre aktuelle Erwerbssituation an: 
 

 Selbstständig 
 Angestellt in eigener Firma 
 Regelmässig angestellt 
 Befristeter Arbeitsvertrag 
 Arbeit auf Abruf 
 Gelegenheitsarbeit 
 Mitarbeitendes Familienmitglied 
 In der Lehre 

 Arbeitsintegrationsprogramm 
 Beschäftigungsprogramm 

 für Ausgesteuerte 
 Auf Stellensuche, 

 beim Arbeitsamt gemeldet 
 Auf Stellensuche, nicht 

 beim Arbeitsamt gemeldet 
 In Ausbildung (ohne Lehrlinge) 

 Haushalt, familiäre Gründe 
 Rentner/-in (AHV, IV, SUVA, usw.) 
 Vorübergehend arbeitsunfähig 
 Dauerinvalidität 
 Keine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
 Anderes (erwerbstätig) 
 Anderes (auf Stellensuche) 
 Anderes (nicht erwerbstätig) 

 
 
6. Bei einer Teilzeitstelle geben Sie bitte an, warum Sie Teilzeit arbeiten (z.B. aufgrund einer Krankheit, weil Sie den Haushalt füh-

ren oder in Ausbildung sind u.ä.)? 
 

Grund für Teilzeitpensum: 
 
 
 
 
 
 
 

 in Ausbildung 
 behindert/Unfall 
 Krankheit 
 Haushalt; familiäre Gründe 
 keine Vollzeitstelle gefunden 
 zusätzliche Nebentätigkeit 
 andere 

 
 
7. Haben Sie in den letzten drei Jahren Arbeitslosentaggeld bezogen? Wenn ja, wie oft? 
 

 Nie  Einmal  Mehrmals 
 
 
8.  Seit wann beziehen Sie Arbeitslosentaggeld? 
 

Stempelbeginn am:  

Ausgesteuert seit:  

 
 
 
 
 

Binningen,  Unterschrift:  

 


